
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hanau 

I.) Erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Hanau 

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung 
am 20.11.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 

§ 1 

Mit dem Nachtrag werden 

a) im Ergebnishaushalt 

 
und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich der 

Nachträge 

im ordentlichen Ergebnis 
erhöht um 

EUR 
vermindert 
um EUR 

gegenüber 
bisher EUR 

auf nunmehr 
EUR 

festgesetzt 

im ordentlichen Ergebnis     

die Erträge 7.000.000,00  309.681.940,75 316.681.940,75 

die Aufwendungen 5.069.767,00  309.668.512,28 314.738.279,28 

der Saldo 1.930.233,00  13.428,47 1.943.661,47 

 

im außergewöhnlichen 
Ergebnis 

    

die Erträge 0,00  -- 0,00 

die Aufwendungen 0,00  -- 0,00 

der Saldo 0,00  -- 0,00 

 

mit einem Überschuss 
von 

1.930.233,00  13.428,47 1.943.661,47 

 

b) im Finanzhaushalt 

 
und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich 
der Nachträge 

im ordentlichen Ergebnis 
erhöht um 

EUR 
vermindert 
um EUR 

gegenüber 
bisher EUR 

auf nunmehr 
EUR 

festgesetzt 

aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

    

der Saldo der 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 

1.930.233,00  11.871.028,47 13.801.261,47 

 

aus Investitionstätigkeit     

die Einzahlungen 0,00  16.569.424,50 16.569.424,50 

die Auszahlungen 27.409.900,00  43.196.708,79 70.606.608,79 



 
und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich 
der Nachträge 

im ordentlichen Ergebnis 
erhöht um 

EUR 
vermindert 
um EUR 

gegenüber 
bisher EUR 

auf nunmehr 
EUR 

festgesetzt 

der Saldo -27.409.900,00  -26.627.284,29 -54.037.184,29 

 

aus 
Finanzierungstätigkeit 

    

die Einzahlungen 27.409.900,00  27.764.627,00 55.174.527,00 

die Auszahlungen 0,00  13.961.482,50 13.961.482,50 

der Saldo 27.409.900,00  13.803.144,50 41.213.044,50 

 

mit einem 
Zahlungsmittelbedarf 
das Haushaltsjahres von 

1.930.233,00  -953.111,32 977.121,68 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 21.582.627 € um 27.409.900 € erhöht und damit auf    
48.992.527 € neu festgesetzt. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in 
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.365.000 € um 13.300.000 € vermindert und 
damit auf 4.065.000 € neu festgesetzt. 

 

§ 4 

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert. 

 

§ 5 

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 

§ 6 

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

 



§ 7 

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert. 

 

§ 8 

Weitere Festlegungen werden nicht geändert. 

 

Hanau, den 20.11.2023 Stadt Hanau 
Der Magistrat 

 
 
 

Kaminsky 
Oberbürgermeister 

 
 
 

II.) Bekanntmachung der Nachtragsgenehmigung 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 20. November 2023 die erste 
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sowie das Investitionsprogramm 
beschlossen. Die Vorlage zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile erfolgte 
am 24. November 2023 per E-Mail und am 11. Dezember 2023 per Post. Im Zuge der 
Prüfung wurden zuletzt am 11. Dezember 2023 ergänzende Unterlagen per E-Mail 
eingereicht. 

Die nach der Hessischen Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung zu den 
Festsetzungen in den §§ 2, 3, und 4 der ersten Nachtragssatzung wurde für das 
Haushaltsjahr 2023 erteilt. 

 

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 

Regierungspräsidium Darmstadt Darmstadt, 19. Dezember 2023 
RPDA - Dez. I 16-33 f 03/6-2018/12 

 

Erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 

I. Genehmigung zur ersten Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der 

genehmigungsbedürftigen Bestandteile der Haushaltssatzung 

Hiermit genehmige ich nach § 97 a Hessische Gemeindeordnung (HGO) 

1. den in § 2 der ersten Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen 
Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 48.992.527 € - abzüglich der im Rahmen des 
Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen 
Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz - HDigSchulG) von der Stadt Hanau 
mit einem Betrag von 589.411 € bestimmten Kreditaufnahmen, die gemäß § 2 Abs. 3 
HDigSchulG als genehmigt gelten - in Höhe von 

48.403.116 € 



in Worten: „Achtundvierzig Millionen vierhundertdreitausendeinhundertsechzehn 
Euro") 

der gegenüber der bisherigen Festsetzung von 20.993.216 € um 27.409.900 € erhöht 
wurde, gemäß § 103 Abs. 2 HGO; 

2. den in § 3 der ersten Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 

4.065.000 € 

(in Worten: „Vier Millionen fünfundsechzigtausend Euro") 

der gegenüber der bisherigen Festsetzung von 17.365.000 € um 13.300.000 € 
vermindert wurde, gemäß § 102 Abs. 4 HGO; 

3. den in § 4 der ersten Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten 
Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 

40.000.000 € 

(in Worten: „Vierzig Millionen Euro") 

der gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert wurde, gemäß §105 Abs. 2 
HGO. 

 

III.) Auslegung 

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Hanau liegt in der Zeit vom 

04.01.2024 bis 12.01.2024 

im Technischen Rathaus (Fachbereich 7.1 – Stadtplanungsamt), Hessen-Homburg-Platz 7, 
2. Obergeschoss, Zimmer 2.23, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 

 

Montag 08:30-12:00 Uhr 
Dienstag 08:30-12:00 & 13:00-17:00 Uhr 
Mittwoch 08:30-12:00 Uhr 
Donnerstag 13:00-17:00 Uhr 
Freitag 08:30-12:00 Uhr 
 

 

 

Hanau, 20.12.2023 

 

Stadt Hanau 
Der Magistrat 

 
 
 
 
 

Kaminsky 
Oberbürgermeister 

 
 


